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EU-Kommission: Anti-Avoidance-Package 

Im Dezember 2015 berichteten wir bereits, dass die EU-Kommission an einem 

Anti-Avoidance-Package arbeitet, und übermittelten in diesem Zusammenhang 

auch den Vorschlag des Rats der Finanzminister für eine Anti-BEPS-Richtlinie 

(vgl. TAX WEEKLY # 51/2015). Den darauf aufbauenden Entwurf der EU-

Kommission finden Sie nun anbei. Die meisten Artikel des Entwurfs betreffen 

BEPS-Aktionspunkte der OECD. Unterschiede zum Entwurf des Ministerrats 

werden wir in der nächsten Ausgabe des TAX WEEKLY erörtern. Jedenfalls wird 

aber der Handlungsbedarf bei einer Umsetzung des Anti-Avoidance-Package in 

vielen EU-Mitgliedstaaten erheblich sein. 

Wir hatten ebenfalls angekündigt, dass die EU-Kommission eine gesonderte 

Richtlinie zur Umsetzung des Country by Country Reporting aus Aktionspunkt 13 

vorschlagen wird, den Sie ebenfalls anbei abrufen können. Schließlich hat die 

EU-Kommission eine Mitteilung erarbeitet, die sich mit Abwehrmaßnahmen ge-

genüber Drittstaaten befasst (schwarze Listen etc.).  

Die angehängten Dokumente sollen erst nächste Woche durch das Kollegium der 

Kommissare beschlossen werden. Voraussichtlich werden die angehängten Fas-

sungen bis zur geplanten offiziellen Veröffentlichung durch die EU-Kommission 

am 27.01.2016 allerdings nicht mehr geändert werden. 

 

BMF-Entwurf zur Berücksichtigung negativer Aktiengewinne nach § 40a 

KAGG und § 8b Abs. 3 KStG (STEKO-Rechtsprechung) 

Mit mehreren Urteilen hat die Rechtsprechung zur Anwendung des § 8b Abs. 3 

KStG auf in- und ausländische Beteiligungen, die von Investmentfonds gehalten 

werden, Stellung genommen. Nach den Urteilen des EuGH vom 22.01.2009  

(C-377/07) und des BFH vom 22.04.2009 (I R 57/06) verstößt das Abzugsverbot 

für Gewinnminderungen auf Beteiligungen nach § 8b Abs. 3 KStG 1999 gegen 

die in Art. 56 EG (Art. 63 AEUV) garantierte Kapitalverkehrsfreiheit, weil das Ab-

zugsverbot im Veranlagungszeitraum 2001 auf Auslandsbeteiligungen be-

schränkt war. Nach BMF-Schreiben vom 16.04.2012 ist diese Rechtsprechung 

bei Gewinnminderungen des Direktanlegers aufgrund von börsenkursbedingten 

Teilwertabschreibungen grundsätzlich anzuwenden. Für Drittstaatenbeteiligungen 

gilt dies allerdings nur, wenn die Beteiligung weniger als zehn Prozent beträgt. 

Nach BFH-Urteil vom 28.10.2009 (I R 27/08) verstößt die Beschränkung des Ab-

zugsverbots auf negative Aktiengewinne, die auf Beteiligungen inländischer In-

vestmentvermögen an ausländischen Kapitalgesellschaften beruhen und durch 

Veräußerung oder Rückgabe von Anteilen an inländischen Investmentfonds im 

Jahre 2001 realisiert wurden, ebenfalls gegen Art. 56 EG (Art. 63 AEUV). Zum 

Umgang mit dieser Rechtsprechung in allen noch offenen Fällen bei der Veräu-

ßerung, Rückgabe oder Bewertung von Investmentanteilen hatte das BMF dann 

im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder das  

BMF-Schreiben vom 01.02.2011 erlassen. 

Der BFH hat zudem mit Urteilen vom 25.06.2014 (I R 33/09) und 30.07.2014  

(I R 74/12) – „§ 40a KAGG-Rechtsprechung“ – im Nachgang zum Beschluss des 

BVerfG vom 17.12.2013 (1 BvL 5/08) entschieden, dass keine außerbilanzielle 
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Hinzurechnung von negativen Aktiengewinnen aufgrund des § 40a KAGG i. d. F. 

des StSenkG vom 23.10.2000 in den Jahren 2001 und 2002 zu erfolgen und eine 

Saldierung von steuerfreien positiven Aktiengewinnen mit negativen Aktienge-

winnen zu unterbleiben hat. Er entschied darüber hinaus, dass auch eine Saldie-

rung von positiven und negativen Teilbeträgen des sog. Anlegeraktiengewinns 

nicht zulässig ist.  

Die Finanzverwaltung beabsichtigt nun, mit einem weiteren BMF-Schreiben zu 

reagieren und hat am 23.12.2015 einen diesbezüglichen BMF-Entwurf an die 

einschlägigen Verbände gesandt. Die Verbände können hierzu noch bis zum 

27.01.2016 Stellungnahme nehmen.  

Der BMF-Entwurf sieht vor, den zur sog. STEKO-Rechtsprechung ergangenen 

Erlass vom 01.02.2011 aufzuheben und einheitliche Grundsätze für die Berück-

sichtigung etwaiger negativer Aktiengewinne aus in- bzw. ausländischen Kapital-

gesellschaftsbeteiligungen in den Veranlagungszeiträumen 2001 und 2002 an-

zuwenden Das BMF unterscheidet in dem Entwurf zwischen der Anwendung der 

„§ 40a KAGG-Rechtsprechung“ und der STEKO-Rechtsprechung, wobei ferner 

zwischen den einzelnen Veranlagungszeiträumen 2001 und 2002 bzw. 2003 dif-

ferenziert wird. Für die Zeiträume 2001 und 2002 betrifft die „§ 40a KAGG-

Rechtsprechung“ alle negativen Aktiengewinne, d.h. auch die, die sich auf 

Fondsbeteiligungen an ausländischen Kapitalgesellschaften (STEKO-

Rechtsprechung) beziehen. Gesonderte Folgen ergäben sich aus der STEKO-

Rechtsprechung für die Jahre 2001 und 2002 also nicht. Die Finanzverwaltung 

hält hingegen für den Veranlagungszeitraum 2003 an einer Saldierung von Ge-

winnen und Verlusten und damit einer Anwendung von § 8b Abs. 2 und 3 KStG 

(§ 40a Abs. 1 Satz 2 KAGG) fest.  

Leider lässt der Entwurf zahlreiche Fragen offen. Die Finanzverwaltung beabsich-

tigt, eine Anwendung der Rechtsprechung und damit ggf. Korrektur des Fonds-

Aktiengewinns nur für den Fall, dass Anleger in den Jahren 2001 und 2002 an In-

vestmentfonds beteiligt waren und in diesem Zeitraum Anteile zurückgegeben, 

veräußert oder Teilwertabschreibungen darauf vorgenommen haben. Eine An-

wendung der Rechtsprechung kommt ggf. aber auch dann in Betracht, wenn et-

waige Rückgaben oder Veräußerungen in späteren Veranlagungszeiträumen er-

folgt sind. Darüber hinaus kann es ggf. notwendig sein, Ausschüttungen und de-

ren Zusammensetzung neu zu berechnen. 

Anleger, deren Veranlagungszeiträume 2001, 2002 oder nachfolgend noch nicht 

bestandskräftig veranlagt sind, sollten daher eine Berücksichtigung von Aktien-

verlusten unter Anwendung der Rechtsprechung – ggf. abweichend vom  

BMF-Schreiben – anstoßen. 

 

BFH: Strenge Maßstäbe bei der Erfüllung grunderwerbsteuerlicher Anzei-

gepflichten  

Der BFH hatte mit Urteil vom 25.11.2015 (II R 64/08) zu entscheiden, unter wel-

chen Voraussetzungen Ausnahmen von den strengen grunderwerbsteuerlichen 

Anzeigepflichten gemacht werden können. Von Bedeutung war dies im konkreten 
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Fall für die grunderwerbsteuerneutrale Rückabwicklung eines Erwerbsvorgangs 

nach § 16 GrEStG. 

Im Urteilsfall hatte die Klägerin (eine GmbH) von ihrer Alleingesellschafterin (ei-

ner AG) 100 % der Anteile an einer weiteren grundbesitzenden GmbH (GmbH 2) 

erworben. Dies bewirkte eine Verlängerung der Beteiligungskette und verwirklich-

te den Tatbestand von § 1 Abs. 3 Nr. 3 GrEStG. Der Anzeigepflicht gem. § 19 

Abs. 3 GrEStG kam die Klägerin nicht fristgerecht nach. Später sollte der Er-

werbsvorgang wieder rückabgewickelt werden. Die grundsätzlich hierbei mögli-

che Grunderwerbsteuerneutralität für den ursprünglichen Vorgang wie auch den 

Rückerwerb verweigerte das Finanzamt unter Hinweis auf die Nichterfüllung von 

Anzeigepflichten nach § 16 Abs. 5 GrEStG. 

Der BFH stimmte – wie auch die Vorinstanz – der Auffassung des Finanzamts zu 

und verwarf die vorgebrachten Rechtfertigungsgründe für eine Nichtanwendung 

des § 16 Abs. 5 GrEStG. Wenig überraschend ließ der BFH zunächst die von der 

Klägerin angeführte Unkenntnis über die Anzeigepflicht nicht gelten. Ebenso 

wurde die Gewährung von Vertrauensschutz auf Grundlage des Beschlusses des 

BFH vom 20.01.2005 (II B 52/04) abgelehnt. In diesem Beschluss hatte der BFH 

es für möglich gehalten, eine ordnungsmäße Anzeige in komplexen Fällen (vor-

liegend nicht gegeben) auch bei einer Mitteilung anzunehmen, anhand derer das 

Finanzamt die Steuerbarkeit eines Vorgangs zumindest prüfen kann. Diese Fest-

stellung ist aufgrund der zwischenzeitlichen Ergänzung des Halbsatzes „und in 

allen Teilen vollständig“ im Wortlaut des § 16 Abs. 5 GrEStG mittlerweile nicht 

mehr von Bedeutung. Abschließend wurde auch die mündliche Aussage des 

Sachbearbeiters, wonach eine grunderwerbsteuerneutrale Rückabwicklung mög-

lich sei, nicht als verbindliche Zusage gewertet. Vertrauensschutz nach den 

Grundsätzen von Treu und Glauben sei somit nicht gerechtfertigt. Denn die Zusi-

cherung sei nicht durch den Sachgebietsleiter oder den Vorsteher des Finanz-

amts erteilt worden.  

Die Entscheidung zeigt, wie wichtig es in der Praxis ist, bei grunderwerbsteuerlich 

relevanten Sachverhalten stets innerhalb der gesetzlichen Zwei-Wochen-Frist ei-

ne umfassende Anzeige einzureichen. Die einzige Möglichkeit, auch nach Ablauf 

dieser Frist Angaben zu ergänzen, die für eine vollständige Grunderwerbsteuer-

anzeige i. S. d. § 20 GrEStG erforderlich sind, bietet – so auch der BFH – ein in-

nerhalb dieser Frist gestellter Antrag auf Fristverlängerung. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 15.01.2016 

Aktenzeichen Datum Stichwort 

C‑546/14 14.01.2016 
Mehrwertsteuer – Richtlinie 2006/112/EG – Handelsunternehmen in Zahlungs-
schwierigkeiten – Gerichtlicher Vergleich – Teilzahlung einer Mehrwertsteuer-
schuld an den Mitgliedstaat – Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit 

C‑163/14 14.01.2016 

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats – Art. 343 AEUV – Protokoll über die 
Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union – Art. 3 – Steuerbefreiun-
gen – Region Brüssel-Hauptstadt – Beiträge für die Lieferung von Elektrizität 
und Gas 

 

 

Alle am 20.01.2016 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

XI R 22/13 21.10.2015 
Zur Umsatzbesteuerung der Lieferung von Erstexemplaren eines Buches durch 
einen Verlag an den Autor zu einem höheren Preis als dem Ladenpreis 

 

Alle am 20.01.2016 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

II R 64/08 25.11.2015 
Anwendbarkeit von § 16 Abs. 2 Nr. 1 GrEStG auf Erwerbsvorgänge nach § 1 
Abs. 3 GrEStG - Rückabwicklung des Kaufvertrages über eine Anteilsübertra-
gung - Nichtanzeige eines Erwerbsvorgangs aus Unkenntnis 

I B 1/15 22.09.2015 Abzugsverbot für Geschenke - konkrete Gegenleistung 

I B 62/14 30.09.2015 Billigkeitserlass von Zinsen 

I B 37/14 29.09.2015 Ausschlussfrist zur Bezeichnung des Klagebegehrens 

I B 85/14 30.09.2015 Anscheinsbeweis für Privatnutzung eines Dienstwagens 

I B 61/15 22.09.2015 Ausschlussfrist zur Bezeichnung des Klagebegehrens 

I R 38/12 18.08.2015 
Anrechnung ausländischer Körperschaftsteuer auf die Einkommensteuer - 
Glattstellung von Optionsgeschäften 

X B 29/15 01.12.2015 Untauglicher Zeugenbeweis für die private Nutzung eines Pkws 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=173525&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=926142
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=173522&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=926759
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32590&pos=0&anz=67
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32589&pos=1&anz=67
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32591&pos=2&anz=67
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32592&pos=3&anz=67
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32593&pos=4&anz=67
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32594&pos=5&anz=67
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32595&pos=6&anz=67
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32596&pos=7&anz=67
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32597&pos=8&anz=67
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Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

X R 40/13 17.11.2015 
Öffnungsklausel gemäß § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb 
Satz 2 EStG - Berichtigung nach § 107 Abs. 1 FGO 

V B 40/15 08.12.2015 Innergemeinschaftliche Lieferungen 

VII R 40/14 10.11.2015 
Steuerbefreiter Einsatz von Erdgas zu zweierlei Verwendungszwecken bei der 
Natriumpercarbonatproduktion 

 

 

Alle bis zum 22.01.2016 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Datum 

 

Stichwort 

III C 3 - S 7168/ 
08/10001  
 

21.01.2016 

Umsatzsteuer; Umsatzsteuerbefreiung für die Vermietung und Verpachtung 
von Grundstücken nach § 4 Nr. 12 UStG - Anpassung an das Unionsrecht, 
Vermietung von Standflächen auf Kirmessen (Änderung der Verwaltungsauf-
fassung) und Bestellung dinglicher Nutzungsrechte 

IV C 6 - S 
2139-
b/13/10001 

15.01.2016 

Steuerliche Gewinnermittlung; Aufstockung von Investitionsabzugsbeträgen 
nach § 7g Einkommensteuergesetz (EStG) in der Fassung des Unternehmen-
steuerreformgesetzes 2008 vom 14. August 2007 (BGBl. I S. 1912) in einem 
Folgejahr 

IV C 5 - S 
2341/15/1000
2 

14.01.2016 
Steuerbefreiung des Kaufkraftausgleichs; Gesamtübersicht der Kaufkraftzu-
schläge - Stand: 1. Januar 2016 

IV C 7 - S 
3225/16/1000
1 

11.01.2016 
Ermittlung des Gebäudesachwerts nach § 190 BewG; Baupreisindizes zur 
Anpassung der Regelherstellungskosten aus der Anlage 24 BewG für Bewer-
tungsstichtage im Kalenderjahr 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32598&pos=9&anz=67
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32599&pos=10&anz=67
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32600&pos=11&anz=67
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2016-01-21-Umsatzsteuerbefreiung-Vermietung-Verpachtung-Grundstuecke.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2016-01-21-Umsatzsteuerbefreiung-Vermietung-Verpachtung-Grundstuecke.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2016-01-15-Steuerliche-Gewinnermittlung.pdf?__blob=publicationFile&v=3
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2016-01-15-Steuerliche-Gewinnermittlung.pdf?__blob=publicationFile&v=3
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2016-01-15-Steuerliche-Gewinnermittlung.pdf?__blob=publicationFile&v=3
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2016-01-14-kaufkraftzuschlaege-stand-01-01-2016.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2016-01-14-kaufkraftzuschlaege-stand-01-01-2016.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2016-01-14-kaufkraftzuschlaege-stand-01-01-2016.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Erbschaft_Schenkungsteuerrecht/2016-01-11-Baupreisindizes-2016.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Erbschaft_Schenkungsteuerrecht/2016-01-11-Baupreisindizes-2016.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Erbschaft_Schenkungsteuerrecht/2016-01-11-Baupreisindizes-2016.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Nur per E-Mail  


 


Oberste Finanzbehörden 


der Länder 


 


nachrichtlich: 


 


Bundeszentralamt für Steuern 


Investmentsteuerrecht; 


Berücksichtigung negativer Aktiengewinne nach § 40a KAGG und § 8b Absatz 3 KStG 


(STEKO-Rechtsprechung) 


Anwendung der BFH-Urteile vom 28. Oktober 2009 - I R 27/08 (BStBl 2011 II S. 229),  


vom 25. Juni 2014 - I R 33/09 (BStBl 2016 II S. ...) und vom 30. Juli 2014 - I R 74/12  


(BStBl 2016 II S. ...) beim Aktiengewinn 


 


1 Nach den Urteilen des EuGH vom 22. Januar 2009 - C-377/07 (BStBl 2011 II S. 95) und des 


BFH vom 22. April 2009 - I R 57/06 (BStBl 2011 II S. 66) verstößt das Abzugsverbot für 


Gewinnminderungen auf Beteiligungen nach § 8b Absatz 3 KStG 1999 gegen die in Artikel 56 


EG (nunmehr Artikel 63 AEUV) garantierte Kapitalverkehrsfreiheit, weil das Abzugsverbot im 


Veranlagungszeitraum 2001 auf Auslandsbeteiligungen beschränkt war. Nach dem BMF-


Schreiben vom 16. April 2012 (BStBl I S. 529) ist die Rechtsprechung bei 


Gewinnminderungen des Direktanlegers aufgrund von Teilwertabschreibungen von Anteilen an 


ausländischen Gesellschaften und Verlusten aus der Veräußerung dieser Anteile grundsätzlich 


anzuwenden. Für Drittstaatenbeteiligungen gilt dies nur, wenn die Beteiligung weniger als 10 


Prozent beträgt.  


 


2 Nach dem BFH-Urteil vom 28. Oktober 2009 - I R 27/08 (BStBl 2011 II S. 229) verstößt die 


Beschränkung des Abzugsverbots für negative Aktiengewinne, die auf Beteiligungen inländi-


scher Investmentfonds an ausländischen Kapitalgesellschaften beruhen und durch Rückgabe 


oder Veräußerung von Anteilen an inländischen Investmentfonds im Jahre 2001 realisiert 


wurden, ebenfalls gegen Artikel 56 EG (nunmehr Artikel 63 AEUV).  







  - 2 - 


 


 


3 Mit Urteil vom 25. Juni 2014 - I R 33/09 (BStBl 2016 II S. …) - hat der BFH entschieden, 


dass der in § 40a Absatz 1 KAGG i. d. F. des StSenkG vom 23. Oktober 2000 enthaltene 


Verweis auf § 8b Absatz 2 KStG 2002 nicht zugleich die Rechtsfolge des § 8b Absatz 3 KStG 


2002 als Rechtsgrundlage für die (außerbilanzielle) Hinzurechnung eines sogenannten 


negativen Aktiengewinns aus der Rückgabe von Anteilscheinen an einem Wertpapier-


Sondervermögen zum Steuerbilanzgewinn umfasst. Zur Begründung hat er ausgeführt, dass 


§ 43 Absatz 18 KAGG n.F. für die Veranlagungszeiträume 2001 und 2002 in formaler 


Hinsicht echte Rückwirkung entfaltet und § 40a Absatz 1 Satz 2 KAGG n.F. i. V. m. § 8b 


Absatz 3 KStG als Belastungsgrund nicht zur Verfügung steht. 


 


4 In Fortführung der vorgenannten Entscheidung hat der BFH mit Urteil vom 30. Juli 2014  


- I R 74/12 (BStBl 2016 II S. …) - entschieden, dass § 40a Absatz 1 KAGG i. d. F. des 


StSenkG vom 23. Oktober 2000 in den Jahren 2001 und 2002 auch nicht die Saldierung von 


positiven und negativen Teilbeträgen des sogenannten Anleger-Aktiengewinns rechtfertigt. 


 


Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder wird das BMF-Schreiben vom 


1. Februar 2011 (BStBl I S. 201) aufgehoben. In allen noch offenen Fällen der Veräußerung, 


Rückgabe oder Bewertung von Investmentanteilen ist wie folgt zu verfahren: 


 


I. Anwendung der BFH-Rechtsprechung zu § 40a KAGG in den 


Veranlagungszeiträumen 2001 und 2002 


 


5 Die Rechtsprechung ist bei der Ermittlung des besitzzeitanteiligen Anleger-Aktiengewinns zu 


berücksichtigen. Die Ermittlung des besitzzeitanteiligen Anleger-Aktiengewinns erfolgt 


anlassbezogen im Falle der Rückgabe oder Veräußerung oder stichtagsbezogen zum 


Bilanzstichtag des Anlegers im Falle einer Teilwertabschreibung.  


 


Auswirkungen auf die Rückgabe, Veräußerung oder Teilwertabschreibung von 


Investmentanteilen 


 


6 In den Veranlagungszeiträumen 2001 und 2002 sind negative Aktiengewinne (realisierte Ver-


luste und nicht realisierte Kursverluste) bei der Rückgabe oder Veräußerung von Anteil-


scheinen an einem Investmentfonds  beim Anleger nicht außerbilanziell hinzuzurechnen 


(keine Anwendung des § 8b Absatz 3 KStG). 


 


7 In den Veranlagungszeiträumen 2001 und 2002 werden bei der Ermittlung des Anleger-


Aktiengewinns nur auf Fondsebene realisierte Veräußerungsgewinne, soweit diese nicht 


ausgeschüttet wurden, und nicht realisierte Wertsteigerungen sowie Dividenden, die unter-


jährig in den Fonds-Aktiengewinn eingehen und dem Anleger noch nicht zugeflossen sind 


oder als zugeflossen gelten, erfasst. Positive Anleger-Aktiengewinne aus der Rückgabe oder 
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Veräußerung von Anteilscheinen bleiben beim Anleger steuerfrei nach § 40a Absatz 1 


KAGG i. V. m. § 8b Absatz 2 KStG 2002. 


 


8 In den Veranlagungszeiträumen 2001 und 2002 in der Steuerbilanz des Anlegers vorgenom-


mene Teilwertabschreibungen auf Investmentanteile wegen realisierter Verluste und nicht 


realisierter (Kurs-)Verluste aus ausländischen „Aktien“ sind nicht außerbilanziell einkom-


menswirksam zu korrigieren. § 40a Absatz 1 KAGG in der Fassung des Gesetzes zur Sen-


kung der Steuersätze und zur Reform der Unternehmensbesteuerung (StSenkG) vom 


23. Oktober 2000 (BGBl. I 2000, 1433) regelte nur für Fälle der Rückgabe oder Veräußerung 


von Anteilscheinen die Anwendung des § 3 Nr. 40 EStG bzw. des § 8b Absatz 2 KStG.  


 


9 Eine Saldierung von realisierten Gewinnen und Verlusten sowie nichtrealisierten Wertsteige-


rungen und -verlusten innerhalb eines Investmentfonds hat für die Anwendung des § 40a 


KAGG in den Veranlagungszeiträumen 2001 und 2002 bei der Ermittlung des Aktiengewinns 


nicht zu erfolgen.  


 


Umsetzung der Rechtsprechung  


 


10 Die Rechtsprechung ist für solche Anleger anzuwenden, die in den Jahren 2001 und 2002 an 


dem betreffenden Investmentfonds beteiligt waren und in dem Zeitraum Veräußerungen, 


Rückgaben oder Teilwertabschreibungen vorgenommen haben. 


 


11 Eine Änderung der für die Investmentfonds bekannt gegebenen Fonds-Aktiengewinne (vgl. 


Rz. 108 des BMF-Schreibens vom 18. August 2009, BStBl 2009 I S. 931) ist nicht erforder-


lich. Die Rechtsprechung kann alternativ durch Korrektur der Anleger-Aktiengewinne 


umgesetzt werden.  


 


12 In Fällen der Rückgabe, Veräußerung oder Teilwertabschreibung von Investmentanteilen in 


den Jahren 2001 und 2002 kommt für die Berechnung des Anleger-Aktiengewinns ein Ansatz 


des Fonds-Aktiengewinns zum Zeitpunkt des Erwerbs mit einem entsprechend negativen 


Wert („negativer Start-Aktiengewinn“) nicht in Betracht. Die Rz. 188 bis 193 des BMF-


Schreibens vom 18. August 2009 (a. a. O.) finden wegen der einkommensmindernden 


Berücksichtigung der Verluste in diesen Fällen keine Anwendung.  


 


13 In Fällen, in denen sowohl der Erwerb als auch die Veräußerung, Rückgabe bzw. Bewertung 


der Investmentanteile in dem Zeitraum vom 1. Januar 2001 bis 31. Dezember 2002 erfolgte, ist 


für beide Zeitpunkte der Fonds-Aktiengewinn zu korrigieren. Bei der Ermittlung des 


besitzzeitanteiligen Anleger-Aktiengewinns ist der Fonds-Aktiengewinn zum Zeitpunkt der 


Veräußerung, Rückgabe bzw. Bewertung und der Fonds-Aktiengewinn zum Zeitpunkt des 


Erwerbs jeweils um die enthaltenen nicht zu berücksichtigenden realisierten und unrealisierten 


Verluste zu korrigieren. 
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14 Die Auswirkungen der Rechtsprechung werden anhand eines Ausgangssachverhalts, der die 


bisherige rechtliche Würdigung vor der Rechtsprechung zu § 40a KAGG und „STEKO“ dar-


stellt, und der Fallvarianten 1 - 4 veranschaulicht. Fallvariante 4 stellt die Würdigung des 


Ausgangssachverhalts (Rückgabe der Anteile im Jahr 2006) unter Berücksichtigung der 


Rechtsprechung dar. Die Fallvarianten 1 - 3 sind Abwandlungen des Ausgangssachverhalts, 


die unter Berücksichtigung der Rechtsprechung gewürdigt werden.  


 


Ausgangssachverhalt: 


Es handelt sich um einen Spezial-Investmentfonds mit nur einem Anleger. Das Geschäftsjahr 


des Spezial-Investmentfonds entspricht dem Kalenderjahr. Der Spezial-Investmentfonds hält 


u.a. inländische und ausländische Aktien. Die Anschaffung der Investmentfondsanteile (100 


Anteile à 150 Euro = 15.000 Euro) durch den Anleger erfolgte im Jahr 1999. Die 


Investmentanteile werden als Finanzanlage im Anlagevermögen gehalten (siehe zu Anteilen an 


Aktien-Investmentfonds die Ausführungen im BMF-Schreiben vom 16. Juli 2014, BStBl I S. 


1162).  


Der Bilanzstichtag des Anlegers ist der 31.12. In den Jahren 2001, 2002 und 2004 sind die 


Anteilspreise gesunken. Es ist von einer voraussichtlich dauernden Wertminderung i. S. d. 


§ 6 Absatz 1 Nummer 2 Satz 2 EStG auszugehen. Der Anleger hat in der Steuerbilanz zum 


Bilanzstichtag entsprechende Teilwertabschreibungen vorgenommen. Im Jahr 2006 gibt der 


Anleger seine Fondsanteile für 11.000 Euro (100 Anteile à 110 Euro) zurück. 


 


Da der Anleger alle Investmentfondsanteile des Spezial-Investmentfonds hält, entwickeln sich 


der Fonds-Aktiengewinn und der Anleger-Aktiengewinn parallel. Die Werte der 


ausländischen Aktien wurden von der Kapitalverwaltungsgesellschaft ab dem 1. Januar 2001 


bei der Ermittlung der Fonds-Aktiengewinne berücksichtigt. Die Werte der inländischen 


Aktien wurden ab dem 1. Januar 2002 bei der Ermittlung der Fonds-Aktiengewinne 


berücksichtigt. Zur besseren Lesbarkeit ist der Fonds-Aktiengewinn in absoluten Zahlen 


dargestellt. 


 


Bei der Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen des Spezial-Investmentfonds und des Anle-


gers (Ausgangslage vor Berücksichtigung der BFH-Rechtsprechung) wurden § 40a Absatz 1 


Satz 2 KAGG und § 8b Absatz 3 KStG zugrunde gelegt.  
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Zum 31.12.2001 sind im Fonds-Aktiengewinn enthalten: 


 


realisierte Verluste aus ausländischen Aktien in Höhe von    1.400  


realisierte Gewinne aus ausländischen Aktien in Höhe von      300 


      saldiert     1.100 


 


nicht realisierte Kursverluste aus ausländischen Aktien in Höhe von  4.200 


nicht realisierte Kursgewinne aus ausländischen Aktien in Höhe von  1.300 


 


Aus Vereinfachungsgründen wird auf die Darstellung der 5%-igen Hinzurechnung nach § 8b 


Abs. 5 KStG für Veranlagungszeiträume ab 2004 verzichtet. 


 


Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen: 


 


Gewinnauswirkungen aus Teilwertabschreibung / Wertzuschreibung: 


Es handelt sich um die Gewinnauswirkung beim Anleger aufgrund einer Teilwertabschrei-


bung bzw. einer Wertzuschreibung in der Steuerbilanz im jeweiligen Veranlagungszeitraum. 


 


Minderung des Steuerbilanzansatzes zum jeweiligen Bilanzstichtag: 


Dieser Wert stellt die kumulierten Wertveränderungen des Bilanzansatzes aus bisherigen 


Abschreibungen und Zuschreibungen dar.  


 


Negativer Start-Aktiengewinn: 


Für die Berechnung des Anleger-Aktiengewinns erfolgte ein Ansatz des Fonds-Aktienge-


winns zum Zeitpunkt der Bewertung der Investmentanteile mit einem entsprechend negativen 


Wert (Rz. 190 des BMF-Schreibens vom 18. August 2009, a. a. O.).  


 


Besitzzeitanteiliger Anleger-Aktiengewinn bisher: 


Als bisheriger besitzzeitanteiliger Anleger-Aktiengewinn ist der nach dem Rechenschema des 


§ 8 Absatz 3 Satz 1 InvStG ermittelte Wert ausgewiesen (Rz. 165 ff. des BMF-Schreibens 


vom 18. August 2009, a. a. O.). Gemäß Rz. 164 des BMF-Schreibens vom 18. August 2009 


(a. a. O.) gelten die dortigen Ausführungen zum Fonds-Aktiengewinn und Anleger-


Aktiengewinn sowie das Berechnungsschema des § 8 InvStG auch für die 


investmentsteuerrechtlichen Fragen zum Aktiengewinn nach dem KAGG.  


 


Auswirkung des negativen Anleger-Aktiengewinns auf Bilanzansatz: 


Hierbei handelt es sich um den Unterschiedsbetrag im Sinne des § 8 Absatz 3 Satz 2 bis 4 


InvStG, soweit dieser sich auf den Bilanzansatz ausgewirkt hat.  
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Ausgangssachverhalt   


vor der Rechtsprechung zu STEKO und zu 


§ 40a KAGG 


2001 2002 2003 2004 2005 Rückgabe 


2006 


Euro Euro Euro Euro Euro Euro 


Steuerbilanz des Anlegers       


Anschaffungskosten der Fondsanteile 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 


Gewinnauswirkungen aus TW-Abschreibung im VZ -1.500 -4.300  -600   


Gewinnauswirkungen aus Wertzuschreibung im VZ   900  1.000  


Minderung des Steuerbilanzansatzes gegenüber den 


historischen AK zum jeweiligen Bilanzstichtag 


1.500 5.800 4.900 5.500 4.500  


Steuerbilanzansatz zum Bilanzstichtag 31.12. 13.500 9.200 10.100 9.500 10.500 0 


 


Aktiengewinnermittlung  (außerbilanziell)       


Ausgangslage vor Berücksichtigung der BFH-


Rechtsprechung 


      


realisierte Verluste und unrealisierte Verluste zum 31.12. 


auf Fondsebene, davon 


realisierte Verluste:      1.400 


unrealisierte Verluste:  4.200 


-5.600 -10.100 -7.600 -8.800 -7.800 -4.800 


realisierte + unrealisierte Gewinne zum 31.12. auf 


Fondsebene, davon 


realisierte Gewinne:         300 


unrealisierte Gewinne:  1.300 


1.600 1.900 2.600 2.300 1.200 1.000 


Fonds-Aktiengewinn zum 31.12. (lt. SV = Anleger-


Aktiengewinn)  


-4.000 -8.200 -5.000 -6.500 -6.600 -3.800 


Berücksichtigung eines negativen Start-Aktiengewinns 
aufgrund der Bewertung der Investmentanteile mit dem 


niedrigeren Teilwert 


-(-)150 -(-)150 -(-)150 -(-)150 -(-)150 -(-)150 


besitzzeitanteiliger Anleger-Aktiengewinn bisher 


(gemäß § 8 Absatz 3 Satz 1 und 2 i. V. m. § 8 Absatz 2 


InvStG) 


-3.850 -8.050 -4.850 -6.350 -6.450 -3.650 


 


Minderung des Steuerbilanzansatzes gegenüber den 


historischen AK zum jeweiligen Bilanzstichtag 


1.500 5.800 4.900 5.500 4.500  


Auswirkung des neg. Anleger-Aktiengewinns auf den 


Bilanzansatz im VZ (vor 2004 analog § 8 Absatz 3 Sätze 


2 und 3 InvStG gemäß BMF vom 18. August 2009, Rz. 


164) 


1.500 5.800 4.850 5.500 4.500  


Berichtigung um Auswirkung im Vorjahr (vor 2004 


analog § 8 Absatz 3 Satz 4 InvStG gemäß BMF vom 


18. August 2009, Rz. 164) 


 1.500 5.800 4.850 5.500 4.500 


 


Auswirkung § 40a Absatz 1 S. 2 KAGG /§ 8b Absatz 


3 KStG bisher: 


 


außerbilanzielle Hinzurechnung zum Einkommen des 


Anlegers 


 


 


 


1.500 


 


 


 


4.300 


  


 


 


650 


  


außerbilanzielle Abrechnung vom Einkommen des 


Anlegers 


    950   1.000 850 


  







  - 7 - 


 


 Fallvariante 1


Abweichend vom Ausgangssachverhalt gibt der Anleger seine Anteile zum 31. Dezember 


2002 zurück (Rücknahmepreis 9.200). Aufgrund der Rechtsprechung zu § 40a KAGG (siehe 


Rz. 5 - 12) ergeben sich folgende Änderungen bei der Ermittlung des Anleger-Aktiengewinns: 


 


Teilwertabschreibung 2001,  


Rückgabe 2002 


Teilwert-


Abschreibung 


zum 


31.12.2001 


Rückgabe 


zum 


31.12.2002 


 Euro Euro 


Teilwertabschreibung in der Steuerbilanz des Anlegers zum 


31.12.2001 


 


1.500 


 


 


Fondsaktiengewinn (lt. Sachverhalt = Anleger-Aktiengewinn) -4.000 -8.200 


Keine Berücksichtigung eines negativen Startaktiengewinns*   


Korrektur um die im Fonds-Aktiengewinn enthaltenen 


nicht zu berücksichtigenden realisierten und 


unrealisierten Verluste 


5.600 10.100 


Anleger-Aktiengewinn neu 1.600 1.900 


Bei der Einkommensermittlung des Anlegers 


anzusetzender besitzzeitanteiliger Anlegeraktiengewinn 


(neu) 


- bei Teilwertabschreibung kein Ansatz eines positiven 


Werts (siehe Rz. 8) 


- bei Rückgabe Abrechnung eines positiven Werts vom 


Einkommen siehe Rz. 7 


 


 


 


0 


 


 


 


 


 


1.900 


bisher nach § 8b Absatz 3 KStG hinzugerechnet 1.500 6.550*² 


außerbilanzielle Abrechnung vom Einkommen des 


Anlegers im Rahmen einer geänderten Steuerfestsetzung 


1.500 -8.450*³ 


*Negativer Startaktiengewinn: Für die Berechnung des Anleger-Aktiengewinns konnte ein Ansatz des Fonds-Aktiengewinns 


zum Zeitpunkt des Erwerbs mit einem entsprechend negativen Wert erfolgen (Rz. 188 und 190 des BMF-Schreibens vom 18. 


August 2009, a. a. O.). In den Jahren 2001 und 2002 finden die Rz. 188 und 190 des BMF-Schreibens vom 18. August 2009 


(a. a. O.) keine Anwendung (siehe Rz. 12). 


*² besitzzeitanteiliger Anleger-Aktiengewinn zum 31.12.2002 von – 8.050, vermindert um den Betrag von 1.500, der sich 


bereits in 2001 ausgewirkt hat 


*³ besitzzeitanteiliger Anleger-Aktiengewinn (neu) zzgl. bisheriger Hinzurechnung (1.900 + 6.550) 
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II. Anwendung der BFH-Rechtsprechung zu „STEKO“ 


 


16 Aufgrund des BFH-Urteils vom 28. Oktober 2009 - I R 27/08 (BStBl 2011 II S. 229) sind im 


Jahr 2001 negative Aktiengewinne, die auf Beteiligungen des Investmentfonds an ausländi-


schen Kapitalgesellschaften beruhen und durch Rückgabe von Anteilen an inländischen 


Investmentfonds im Jahr 2001 realisiert wurden, nicht dem Steuerbilanzgewinn außerbilanziell 


hinzuzurechnen (keine Anwendung des Abzugsverbots gemäß § 8b Absatz 3 KStG - vgl. Rz. 1 


und 2).  


 


17 Mit den Urteilen vom 25. Juni 2014 - I R 33/09 (BStBl 2016 II S. …) - und vom 30. Juli 2014 


- I R 74/12 (BStBl 2016 II S. …) - hat der BFH entschieden, dass der in § 40a Absatz 1 


KAGG i. d. F. des StSenkG vom 23. Oktober 2000 enthaltene Verweis auf § 8b Absatz 2 


KStG 2002 nicht zugleich die Rechtsfolge des § 8b Absatz 3 KStG 2002 als Rechtsgrundlage 


für die (außerbilanzielle) Hinzurechnung eines sogenannten negativen Aktiengewinns aus der 


Rückgabe von Anteilscheinen an einem Wertpapier-Sondervermögen zum Steuerbilanzgewinn 


umfasst. 


 


18 Für die Zeiträume 2001 und 2002 betreffen die BFH-Entscheidungen zu § 40a KAGG alle 


negativen Aktiengewinne, die auch von der STEKO-Rechtsprechung umfasst sind. Gesonderte 


Folgen ergeben sich aus der STEKO-Rechtsprechung für die Jahre 2001 und 2002 daher nicht.  


 


STEKO-Korrekturposten ab dem Veranlagungszeitraum 2003
1
 


 


19 Erfolgt keine Änderung der für die Investmentfonds ermittelten und bekanntgemachten Fonds-


Aktiengewinne (siehe Rz. 11), sind die im Fonds-Aktiengewinn erfassten realisierten 


Verluste des Jahres 2001 (und ggf. des Jahres 2002, vgl. unter Rz. 24) – nach Saldierung mit 


entsprechenden Gewinnen - aus der Veräußerung von Anteilen an ausländischen 


Gesellschaften ab dem Veranlagungszeitraum 2003 den in Rz. 112 des BMF-Schreibens vom 


18. August 2009 (a. a. O.) genannten „Altkursverlusten“ zuzurechnen. 


 


20 In Höhe dieser (zusätzlichen) „Altkursverluste“ kann der Anleger einen Korrekturposten 


(STEKO-Korrekturposten) in saldierter Höhe bilden und in den Veranlagungszeiträumen 


ab 2003 in Fällen der Rückgabe, Veräußerung oder Teilwertabschreibung seine positiven 


besitzzeitanteiligen Anleger-Aktiengewinne entsprechend erhöhen bzw. negative 


besitzzeitanteilige Anleger-Aktiengewinne entsprechend vermindern.  


 


21 Hat der Anleger seinen Anteil an dem Investmentfonds im Laufe des Jahres 2001 erworben, 


sind - sofern keine Änderung der Fonds-Aktiengewinne nach Rz. 11 erfolgt - nur die 


realisierten Verluste in den STEKO-Korrekturposten aufzunehmen, die nach dem Erwerb auf 


                                                 
1
 Vgl. Anwendungsregelung, Rz. 44 
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der Ebene des Investmentfonds entstanden sind. Rz. 117 des BMF-Schreibens vom 18. August 


2009 (a. a. O.) ist bei der Ermittlung und Fortführung des STEKO-Korrekturpostens 


anzuwenden.  


 


22 Der STEKO-Korrekturposten ist in saldierter Höhe bis zu einer Veräußerung oder Rückgabe 


der Investmentanteile, die der Anleger im Jahre 2001 gehalten hat und die maßgeblich für 


dessen Bildung waren, ab dem Jahr 2003 fortzuführen. 


 


23 Die Berücksichtigung des STEKO-Korrekturpostens ist bei Anlegern von Spezial-Invest-


mentfonds und von Publikums-Investmentfonds zulässig. Feststellungserklärungen, Ausschüt-


tungsbeschlüsse, Vortragsentwicklungen und Kostenaufteilungen des Investmentfonds werden 


durch den STEKO-Korrekturposten nicht berührt. 


 


Abweichendes Wirtschaftsjahr 


 


24 Hat eine ausländische Kapitalgesellschaft, deren Aktien vom Investmentfonds gehalten 


werden, ein vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr, ist - wie bei inländischen Sach-


verhalten - auf das Ende des Wirtschaftsjahres der ausländischen Kapitalgesellschaft im Jahr 


2002 abzustellen. Insoweit sind bei der Bildung des STEKO-Korrekturpostens auch auf 


Fondsebene realisierte Verluste des Jahres 2002 aus ausländischen Beteiligungen zu 


berücksichtigen, die bis zum Ende des jeweiligen Wirtschaftsjahres der ausländischen 


Kapitalgesellschaft im Jahre 2002 eingetreten sind.  


 


III. Veranlagungszeitraum 2003 


 


25 Die Urteile des BFH vom 25. Juni 2014 - I R 33/09 – und vom 30. Juli 2014 – I R 74/12 – sind 


für die Veranlagungszeiträume 2001 und 2002 ergangen. Ab dem 1. Januar 2003 ist § 40a 


Absatz 1 KAGG in der Fassung des Korb-II-Gesetzes vom 22. Dezember 2003 (BGBl. I S. 


2840) anzuwenden (§ 43 Absatz 18 KAGG). Bei der Ermittlung des Fonds-Aktiengewinns 


sind Gewinne und Verluste zu saldieren. Bei einer Rückgabe, Veräußerung oder 


Teilwertabschreibung sind auf Gewinne und Verluste auf Fondsebene beim Anleger § 8b 


Absatz 2 und 3 KStG (§ 40a Absatz 1 Satz 2 KAGG) anzuwenden. Dies gilt auch bei einem 


vom Kalenderjahr abweichenden Geschäftsjahr auf Fonds- oder Anlegerebene. 


 


26 Bei der Ermittlung des Anleger-Aktiengewinns im Jahr 2003 ist der zum Zeitpunkt des 


Erwerbs zugrunde zu legende Fonds-Aktiengewinn ebenfalls zum Zeitpunkt der Veräußerung, 


Rückgabe bzw. Bewertung des Investmentanteils nach der in diesem Zeitpunkt geltenden 


Fassung des § 41 Absatz 5 KAGG zu ermitteln. Hierfür kann auf die von den 


Investmentgesellschaften in den Jahren 2001 bis 2003 nach § 41 Absatz 5 KAGG ermittelten 


und bekannt gegebenen Fonds-Aktiengewinne (in saldierter Höhe) zurückgegriffen werden.  
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27 § 40a Absatz 1 Satz 2 KAGG setzt eine „Gewinnminderung“ voraus. Eine im Jahr 2003 vor-


genommene Teilwert-Abschreibung ist außerbilanziell wieder hinzuzurechnen, „soweit die 


Gewinnminderungen auf Beteiligungen des Wertpapier-Sondervermögens an Körperschaften, 


Personenvereinigungen oder Vermögensmassen entfallen, deren Leistungen beim Empfänger 


zu den Einnahmen im Sinne des § 20 Absatz 1 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes gehören“ 


(Anwendung des § 8b Absatz 3 KStG i. V. m. § 40a Absatz 1 Satz 2 KAGG). Dagegen haben 


in den Jahren 2001 und 2002 – aufgrund von realisierten und nicht realisierten Verlusten im 


Fondsvermögen - vorgenommene Teilwertabschreibungen im Jahr 2003 nicht zu einer 


Gewinnminderung geführt und sind nicht nach § 40a Absatz 1 Satz 2 KAGG hinzuzurechnen. 


 


28 Der Ansatz eines negativen Start-Aktiengewinns zum Zeitpunkt der Veräußerung, Rückgabe 


bzw. Bewertung des Investmentanteils ab dem 1. Januar 2003 kommt dem Grunde nach nur 


noch für „erworbene“ nicht realisierte (Kurs-)Verluste in Betracht, wenn die Investmentanteile  


 


- bis zum 31. Dezember 2000 (für den Einbezug von unrealisierten Verlusten aus 


ausländischen „Aktien“) bzw.  


- bis zum 31. Dezember 2001 (für den Einbezug von unrealisierten Verlusten aus 


inländischen „Aktien“)  


 


angeschafft worden sind. Einzubeziehen sind nicht realisierte Verluste aus Aktien, die bereits 


zum 31. Dezember 2000 (bei ausländischen Aktien) zum Aktienbestand des Fonds gehört 


haben bzw. zum 31. Dezember 2001 (bei inländischen Aktien) zum Aktienbestand des Fonds 


gehört haben, am 31. Dezember 2002 noch zum Aktienbestand des Fonds gehören und am 


31. Dezember 2002 nicht realisierte (Kurs-)Verluste aufweisen. 


 


29 Für den Ansatz des neu ermittelten negativen Start-Aktiengewinns der Höhe nach ist der 


Umfang der unrealisierten Verluste aus Aktien zum 31.12.2002 heranzuziehen, jedoch 


begrenzt auf die erworbenen unrealisierten Verluste i. S. d. Rz. 28.  


 


30 Ist der Ansatz erworbener nicht realisierter Verluste aus Aktien dem Grunde nach möglich, 


hat der Anleger Folgendes nachzuweisen: 


 


- Umfang der erworbenen unrealisierten Verluste aus Aktien (getrennt nach 


inländischen und ausländischen) zum Erwerbszeitpunkt  


- Keine Realisierung / Umschichtung dieser Aktien bis zum 31. Dezember 2002  


- Begrenzung auf die unrealisierten Verluste aus diesen Aktien zum Stichtag 


31. Dezember 2002 


 


31 Im Falle einer Bewertung der Investmentanteile mit dem niedrigeren Teilwert kommt ein 


Ansatz des Fonds-Aktiengewinn zum Zeitpunkt des Erwerbs mit einem entsprechend negativen 
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Wert nicht mehr in Betracht. Die Rz. 190 bis 192 des BMF-Schreibens vom 18. August 2009 


(a. a. O.) sind nicht mehr anzuwenden. 


 


32 Fallvariante 2 


Abweichend vom Ausgangsfall gibt der Anleger seine Fondsanteile zum 31.12.2003 zurück 


(Rücknahmepreis 10.100). Der Anleger hat in zutreffender Höhe einen STEKO-


Korrekturposten (saldiert) in Höhe von 1.100 Euro gebildet. Aufgrund der Rechtsprechung zu 


§ 40a KAGG (siehe Rz. 5 – 12) und „STEKO“ (Rz. 19 ff.) ergeben sich folgende Änderungen 


bei der Ermittlung des besitzzeitanteiligen Anleger-Aktiengewinns: 


 


Teilwertabschreibung 2001,  


Teilwertabschreibung 2002, 


Rückgabe 2003 


Teilwert-


Abschrei- 


bung zum 


31.12.2001 


Teilwert-


Abschrei- 


bung zum 


31.12.2002 


Rückgabe 


zum 


31.12.2003 


Euro Euro Euro 


Fonds-Aktiengewinn (lt. SV = Anleger-Aktiengewinn) -4.000 -8.200 -5.000 


Korrektur um die im Fonds-Aktiengewinn 


enthaltenen nicht zu berücksichtigenden Verluste 


(2001 und 2002) 


5.600 10.100  


Besitzzeitanteiliger Anleger-Aktiengewinn bisher (gemäß 


Rz. 164 des BMF-Schreibens vom 18. August 2009, a. a. 


O.) 


  -5.000 


STEKO-Korrekturposten saldiert (vgl. Rz. 19 ff.)   1.100 


Besitzzeitanteiliger Anleger-Aktiengewinn (neu) +1.600 +1.900 -3.900 


 


Teilwertabschreibung in Steuerbilanz des Anlegers zum 


31.12. 


1.500 4.300  


 


Dem Einkommen des Anlegers hinzuzurechnender 


negativer Anleger-Aktiengewinn (neu)  


 


0 0 3.900 


bisher nach § 8b Absatz 3 KStG hinzugerechnet 1.500 4.300  


bisher analog § 8 Absatz 3 InvStG vom Einkommen 


abgezogen (siehe Ausgangssachverhalt Rz. 13) 


  950 


außerbilanzielle Abrechnung vom Einkommen des 


Anlegers im Rahmen einer geänderten 


Steuerfestsetzung 


1.500 4.300  


außerbilanzielle Hinzurechnung zum Einkommen des 


Anlegers im Rahmen einer geänderten 


Steuerfestsetzung * 


  4.850 


*besitzzeitanteiliger Anleger-Aktiengewinn (neu) zzgl. bisheriger Hinzurechnung (3.900 + 950) 
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33 Fallvariante 3 


Abweichend vom Ausgangsfall und von der Fallvariante 2 wird im Jahr 2003 eine Bewertung 


vorgenommen. 


Im Grundfall erfolgt eine Wertzuschreibung der Fondsanteile in der Steuerbilanz in Höhe von 


900. In der Alternative 1 bleibt der Bewertungsansatz in der Steuerbilanz gegenüber dem Jahr 


2002 unverändert. Da in beiden Fällen keine steuerbilanzielle Gewinnminderung im Jahre 


2003 vorliegt, entfällt eine außerbilanzielle Hinzurechnung (siehe Rz. 27). 


In der Alternative 2 beträgt der Fonds-Aktiengewinn zum 31.12.2003 -7.000. Dieser hat sich 


im Jahr 2003 nur in Höhe der Teilwertabschreibung von 400 als Gewinnminderung 


ausgewirkt. Diese Gewinnminderung ist nach § 40a Absatz 1 Satz 2 KAGG außerbilanziell 


hinzuzurechnen (siehe Rz. 27). 


 


Teilwertabschreibung 2001,  


Teilwertabschreibung 2002, 


Bewertung 2003 


Teilwert-


Abschrei- 


bung zum 


31.12.2001 


Teilwert-


Abschrei- 


bung zum 


31.12.2002 


Grundfall 


Bewertung 


zum 


31.12.2003 


Alternative 1 


Bewertung 


zum 


31.12.2003 


Alternative 2 


Bewertung 


zum 


31.12.2003 


Euro Euro Euro Euro Euro 


Fonds-Aktiengewinn (lt. SV = Anleger-


Aktiengewinn) 


-4.000 -8.200 -5.000 -5.000 -7.000 


Korrektur um die im Fonds-


Aktiengewinn enthaltenen nicht zu 


berücksichtigenden Verluste (2001 und 


2002) 


5.600 10.100      


Anleger-Aktiengewinn bisher (gemäß 


Rz. 164 des BMF-Schreibens vom 


18. August 2009,a. a. O.) 


  -5.000 -5.000 -7.000 


STEKO-Korrekturposten saldiert   1.100 1.100 1.100 


Anleger-Aktiengewinn (neu) 1.600 1.900 -3.900 -3.900 -5.900 


 


Teilwertabschreibung in der Steuerbilanz 


des Anlegers zum 31.12. 


1.500 4.300  0 400 


Wertaufholung in der Steuerbilanz des 


Anlegers zum 31.12. 


  900 0   


Minderung des Bilanzansatzes gegenüber 


den historischen AK zum jeweiligen 


Bilanzstichtag 


1.500 5.800 4.900 5.800 6.200 


 


Gewinnminderung im VZ 2003, die im 


Zusammenhang mit Anteilscheinen an 


einem Wertpapier-Sondervermögen 


steht (§ 40a Absatz 1 Satz 2 KAGG) 


  0 0 400 


Begrenzung des hinzuzurechnenden 


Anleger-Aktiengewinns auf die 


Auswirkung auf den Bilanzansatz 


(Gewinnminderung im VZ gemäß § 40a 


Absatz 1 Satz 2 KAGG) 


        400 


Dem Einkommen des Anlegers 


hinzuzurechnender negativer 


besitzzeitanteiliger Anleger-


Aktiengewinn (neu) 


0 0 0 0 400 
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bisher nach § 8b Absatz 3 KStG 


hinzugerechneter Anleger-Aktiengewinn 


1.500 4.300    400  


bisher analog § 8 Absatz 3 InvStG 


abgerechneter Anleger-Aktiengewinn 


  950 950  


außerbilanzielle Abrechnung vom 


Einkommen des Anlegers im Rahmen 


einer geänderten Steuerfestsetzung 


1.500 4.300    


Keine 


Änderung 


erforderlich außerbilanzielle Hinzurechnung zum 


Einkommen des Anlegers im Rahmen 


einer geänderten Steuerfestsetzung 


  950 950 


 


 


IV. Veranlagungszeiträume ab dem Jahr 2004 (Anwendungsbereich des InvStG) 


 


34 Ab dem Veranlagungszeitraum 2004 regelt § 8 InvStG den Umfang und Inhalt des Anleger-


Aktiengewinns. Weder § 40a KAGG noch § 8 InvStG bestimmen auf Fondsebene den Umfang 


des beim Anleger nach § 8b KStG freizustellenden bzw. außerbilanzmäßig hinzuzurechnenden 


Betrags. Dieser bestimmt sich auf Anlegerebene im Zeitpunkt der Veräußerung oder Rückgabe 


sowie im Rahmen einer Bewertung von Investmentanteilen. Hierfür ist jeweils der nach § 8 


InvStG anzusetzende positive oder negative besitzzeitanteilige Anleger-Aktiengewinn zu 


ermitteln. Die Ermittlung erfolgt ausgehend vom Fonds-Aktiengewinn (BMF-Schreiben vom 


18. August 2009, a. a. O., Rz. 165 ff.).  


 


35 Bei der Anleger-Aktiengewinnermittlung nach § 8 InvStG ist als Fonds-Aktiengewinn im 


Zeitpunkt der Rückgabe, Veräußerung, Bewertung, Entnahme oder verdeckten Einlage des 


Investmentanteils der ab dem 1. Januar 2004 bewertungstäglich (§ 5 Absatz 2 InvStG) bzw. 


zum jeweiligen Bewertungsstichtag (§ 15 Absatz 1 Satz 2 InvStG) ermittelte Fonds-


Aktiengewinn eines Investmentfonds zugrunde zu legen.  


 


36 Der Fonds-Aktiengewinn zum Zeitpunkt des Erwerbs ist ebenfalls zum Zeitpunkt der 


Veräußerung, Rückgabe, Bewertung, Entnahme oder verdeckten Einlage des Investmentanteils 


nach der in diesem Zeitpunkt geltenden Fassung des § 5 Absatz 2 Satz 1 InvStG zu ermitteln. 


Hierbei kann auf die in den Jahren 2001 bis 2003 nach § 41 Absatz 5 KAGG ermittelten 


Fonds-Aktiengewinne (in saldierter Höhe) zurückgegriffen werden, da diese nach Inhalt und 


Umfang dem Fonds-Aktiengewinn im Sinne des §  5 Absatz 2 Satz 1 InvStG entsprechen. Bei 


körperschaftsteuerpflichtigen Anlegern ist in Fällen der Veräußerung, Rückgabe, Bewertung, 


Entnahme oder verdeckten Einlage nach dem 28. Februar 2013 der Fonds-Aktiengewinn zum 


Zeitpunkt des Erwerbs nach der Rechtslage in der Fassung des Gesetzes zur Umsetzung des 


EuGH-Urteils vom 20. Oktober 2011 in der Rechtssache C-284/09 zu ermitteln, d.h. ohne 


Berücksichtigung von dem Anleger noch nicht zugeflossenen oder als zugeflossen geltenden 


Streubesitzdividenden, die dem Investmentfonds nach dem 28. Februar 2013 zugeflossen sind 


oder als zugeflossen gelten (siehe § 21 Absatz 22 Satz 5 InvStG). 
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37 Bei der Ermittlung des besitzzeitanteiligen Anleger-Aktiengewinns ist der Fonds-Aktienge-


winn um den STEKO-Korrekturposten (vgl. Rz. 20 ff.) zu korrigieren, d. h., ein positiver 


besitzzeitanteiliger Anleger-Aktiengewinn steigt oder ein negativer besitzzeitanteiliger Anle-


ger-Aktiengewinn vermindert sich.  


 


38 Zur Ermittlung des Fonds-Aktiengewinns als Netto- oder als Bruttogröße wird auf Rz. 293 des 


BMF-Schreibens vom 18. August 2009 (a. a. O.) verwiesen (danach ist erst für Geschäftsjahre 


nach dem 31. Dezember 2004 die Ermittlung als Nettogröße vorgeschrieben). 


 


39 Nach § 8 Absatz 3 Satz 2 InvStG führt auch der Ansatz eines Investmentanteils mit dem nied-


rigeren Teilwert dazu, dass eine Ermittlung des Anleger-Aktiengewinns zu diesem Stichtag zu 


erfolgen hat. In diesen Fällen ist zu prüfen, ob und ggfs. in welcher Höhe sich ein negativer 


besitzzeitanteiliger Anleger-Aktiengewinn (Wertveränderungen der im Fonds gehaltenen 


Aktien) auf den Bilanzansatz der Fondsanteile beim Anleger ausgewirkt hat. Soweit sich der 


Anleger-Aktiengewinn auf den Bilanzansatz ausgewirkt hat, ist er nach § 8b Absatz 3 KStG 


außerbilanziell hinzuzurechnen.  


 


40 Hat ein Anleger auf Investmentanteile in den Jahren 2001 und 2002 Teilwertabschreibungen 


vorgenommen und besteht dieser niedrigere Bilanzansatz zum ersten Bilanzstichtag, auf den 


§ 8 InvStG Anwendung findet, noch fort, hat eine Ermittlung des Anleger-Aktiengewinns zu 


erfolgen. Soweit sich der negative Anleger-Aktiengewinn auf den Bilanzansatz ausgewirkt hat, 


ist er ab dem Jahr 2004 im Rahmen der Bewertung der Investmentanteile nach § 8 Absatz 3 


Satz 2 InvStG steuerwirksam außerbilanziell hinzuzurechnen.  


 


41 Fallvariante 4 


Fortführung des Ausgangssachverhalts (Rz. 14) unter Anwendung der Rechtsprechung  


 


Rückgabe 2006 2001 2002 2003 2004 2005 Rückgabe 


2006 


 Euro Euro Euro Euro Euro Euro 


Aktiengewinnermittlung (außerbilanziell) 


unter Anwendung der Rechtsprechung 


      


Fonds-Aktiengewinn am 31.12. (lt. SV = Anleger-


Aktiengewinn) 


-4.000 -8.200 -5.000 -6.500 -6.600 -3.800 


Korrektur um die im Fonds-Aktiengewinn 


enthaltenen nicht zu berücksichtigenden realisierten 


+ unrealisierten Verluste 


5.600 10.100     


STEKO-Korrekturposten saldiert   1.100 1.100 1.100 1.100 


Besitzzeitanteiliger Anleger-Aktiengewinn neu 1.600 1.900 -3.900 -5.400 -5.500 -2.700 


 


Gewinnauswirkungen aus Teilwert-Abschreibung in der 


Steuerbilanz 


-1.500 -4.300  -600   


Gewinnauswirkungen aus Wertzuschreibung in der 


Steuerbilanz im VZ 


    900  1.000  
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Minderung des Steuerbilanzansatzes gegenüber den 


historischen AK zum jeweiligen Bilanzstichtag 


1.500 5.800 4.900 5.500 4.500  


Auswirkung des negativen besitzzeitanteiligen 


Anleger-Aktiengewinns (neu) auf den Bilanzansatz 


im VZ (gemäß § 8 Absatz 3 Sätze 2 und 3 InvStG) 


0 0 0 - 5.400 - 4.500  


Besitzzeitanteiliger Anlegeraktiengewinn (neu) bei 


Rückgabe (gemäß § 8 Absatz 3 Satz 1 InvStG) 


     -2.700 


Korrektur des besitzzeitanteiligen Anleger-


Aktiengewinns (neu) um den Anleger-Aktiengewinn des 


Vorjahres, soweit er sich auf den Bilanzansatz 


ausgewirkt hat (§ 8 Absatz 3 Satz 4 InvStG) 


0 0 0 0 -(-) 5.400 - (-) 4.500 


Differenz 0 0 0 - 5.400 + 900 + 1.800 


Bei der Einkommensermittlung des Anlegers 


anzusetzender besitzzeitanteiliger Anleger-


Aktiengewinn (neu): 


- Zum Einkommen hinzuzurechnen 


 


- Vom Einkommen abzurechnen 


 


0 0 0  


 


 


5.400 


 


 


 


 


 


900 


 


 


 


 


 


1.800 


bisher nach § 8b Absatz 3 KStG hinzugerechneter 


Anleger-Aktiengewinn 


1.500 4.300  650   


bisher nach § 8 Absatz 3 InvStG abgerechneter Anleger-


Aktiengewinn  


  950  1.000 850 


außerbilanzielle Abrechnung vom Einkommen des 


Anlegers im Rahmen einer geänderten 


Steuerfestsetzung 


1.500 4.300    950 


außerbilanzielle Hinzurechnung zum Einkommen 


des Anlegers im Rahmen einer geänderten 


Steuerfestsetzung 


  950 4.750 100  


 


V. Änderungen bestandskräftiger Bescheide 


 


42 Soweit die Steuerfestsetzungen für Veranlagungszeiträume, in denen die entsprechende Wert-


aufholung als steuerlicher Ertrag zu werten ist, bereits bestandskräftig sind, sind diese nach 


§ 174 Absatz 4 AO zu ändern.  


 


VI. Nachweise, Verfahren  


 


43 Die Voraussetzungen für eine Korrektur des Anleger-Aktiengewinns in den Jahren 2001 und 


2002 (Rz. 11) und für den STEKO-Korrekturposten (Rz. 20) sind durch den Anleger anhand 


geeigneter Unterlagen nachzuweisen. In Betracht kommen insbesondere Bestätigungen der 


Kapitalverwaltungsgesellschaften, aber auch andere Nachweise. Hat die Finanzbehörde 


Zweifel an der Richtigkeit der Bestätigung, kann sie zusätzliche Unterlagen anfordern. 


 


 


VII. Anwendungsregelung 
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44 Dieses Schreiben ist in allen Fällen anzuwenden, in denen noch keine bestandskräftige 


Steuerfestsetzung oder gesonderte und ggf. einheitliche Feststellung vorliegt. In Fällen, in 


denen im Veranlagungszeitraum 2003 oder in nachfolgenden Veranlagungszeiträumen ein 


STEKO-Korrekturposten zu berücksichtigen ist, ist dieser gemäß Rz. 19 ff. in saldierter Höhe 


zu berücksichtigen. Bis zu einer abschließenden Klärung der Frage, ob der STEKO-


Korrekturposten in saldierter oder in unsaldierter Höhe zu bilden ist, ist über einschlägige 


Einsprüche noch nicht abschließend zu entscheiden, aber eine Teilabhilfe durch 


Berücksichtigung des saldierten Korrekturposten zu gewähren. 


 


45 Das BMF-Schreiben vom 1. Februar 2011 (BStBl I S. 201) wird aufgehoben.  


 


 








BUNDESFINANZHOF Urteil vom 25.11.2015, II R 64/08


Anwendbarkeit von § 16 Abs. 2 Nr. 1 GrEStG auf Erwerbsvorgänge nach § 1 Abs. 3 GrEStG - Rückabwicklung des 
Kaufvertrages über eine Anteilsübertragung - Nichtanzeige eines Erwerbsvorgangs aus Unkenntnis


Tenor
Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Finanzgerichts Münster vom 17. September 2008  8 K 4809/06 GrE 
wird als unbegründet zurückgewiesen.
Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


1 I. Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin), eine GmbH, kaufte mit privatschriftlichem Vertrag vom 
18. Dezember 2002 von ihrer Alleingesellschafterin, einer AG, den einzigen Geschäftsanteil an einer weiteren 
GmbH (GmbH 2), die Eigentümerin eines unbebauten und eines bebauten Grundstücks war. Die Abtretung 
des Geschäftsanteils wurde am 19. Dezember 2002 durch einen Schweizer Notar öffentlich beurkundet.


2 Der seinerzeitige Geschäftsführer der Klägerin zeigte den Erwerb des Geschäftsanteils bei einer persönlichen 
Vorsprache am 5. März 2003 beim Sachbearbeiter der Grunderwerbsteuerstelle des Beklagten und 
Revisionsbeklagten (Finanzamt --FA--) und ferner mit Schreiben vom 6. März 2003 an.


3 Die Klägerin und die AG hoben durch privatschriftlichen Vertrag vom 5. März 2003 den Kaufvertrag vom 
18. Dezember 2002 auf. Die Rückübertragung des erworbenen GmbH-Anteils auf die AG wurde am 6. März 
2003 durch den Schweizer Notar öffentlich beurkundet und dem FA kurz darauf angezeigt. Den Kaufpreis 
hatte die Klägerin noch nicht entrichtet.


4 Das FA setzte die Grunderwerbsteuer für den Kauf des GmbH-Anteils nach Durchführung einer 
Außenprüfung durch Bescheid vom 8. Mai 2006 fest, und zwar auf der Grundlage der Grundstückswerte, die 
es gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 des Grunderwerbsteuergesetzes in der für den Streitfall geltenden Fassung 
(GrEStG) i.V.m. § 138 Abs. 3 des Bewertungsgesetzes in der im Jahr 2002 maßgebenden Fassung (BewG) 
gesondert festgestellt hatte. Für das bebaute Grundstück hatte das FA den Grundbesitzwert nach § 147 
BewG auf 3.154.500 EUR und für das unbebaute Grundstück gemäß § 145 BewG auf 84.000 EUR 
festgestellt. Der Einspruch blieb erfolglos.


5 Das Finanzgericht (FG) wies die Klage ab und führte zur Begründung seines in Entscheidungen der 
Finanzgerichte 2008, 1996 veröffentlichten Urteils aus, der Erwerb des Anteils an der GmbH 2 durch die 
Klägerin aufgrund des Kaufvertrags vom 18. Dezember 2002 unterliege gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 3 GrEStG der 
Grunderwerbsteuer. Die Aufhebung des Kaufvertrags und die Rückübertragung des Geschäftsanteils an der 
GmbH 2 stünden der Steuerfestsetzung nicht entgegen. § 16 Abs. 2 GrEStG sei zwar auf die 
Rückübertragung von Gesellschaftsanteilen entsprechend anwendbar. Eine Abstandnahme von der 
Steuerfestsetzung gemäß § 16 Abs. 2 GrEStG scheide aber nach § 16 Abs. 5 GrEStG aus, weil die Klägerin 
den Erwerbsvorgang erst nach Ablauf der in § 19 Abs. 3 GrEStG bestimmten Frist von zwei Wochen und 
somit nicht ordnungsgemäß angezeigt habe. Der Notar habe keine Anzeige erstattet. Unerheblich sei, dass 
die Klägerin nach ihren Angaben erst Anfang März 2003 Kenntnis von der Steuerpflicht des Erwerbsvorgangs 
erlangt habe.


6 Auf Vertrauensschutz könne sich die Klägerin nicht berufen. Der Steuerfestsetzung stünden die Grundsätze 
von Treu und Glauben auch dann nicht entgegen, wenn man von dem von der Klägerin behaupteten Inhalt 
des Gesprächs vom 5. März 2003 zwischen ihrem seinerzeitigen Geschäftsführer und dem Sachbearbeiter 
der Grunderwerbsteuerstelle des FA ausgehe. Selbst wenn der Sachbearbeiter dabei die Ansicht vertreten 
hätte, bei einer Rückabwicklung des Erwerbsvorgangs entfalle die Festsetzung von Grunderwerbsteuer, sei 
dies für das FA nicht verbindlich, weil nicht der Sachbearbeiter, sondern nur der Sachgebietsleiter als 
abschließend Zeichnungsberechtigter oder der Vorsteher des FA zu einer entsprechenden Zusicherung mit 
Bindungswirkung in der Lage gewesen wären. Unerheblich sei auch, dass das FA die Grunderwerbsteuer 
nicht alsbald nach der Erstattung der Anzeige, sondern erst nach der Außenprüfung festgesetzt habe. Das FA 
habe die gesetzliche Festsetzungsfrist ausnutzen dürfen.


7 Mit der Revision rügt die Klägerin zum einen Verletzung des § 16 GrEStG. Aufgrund der Rückgängigmachung 
des Erwerbsvorgangs habe die Grunderwerbsteuer nicht festgesetzt werden dürfen. Dabei sei unerheblich, 
dass die Anzeige des Erwerbsvorgangs nicht innerhalb der Zweiwochenfrist erfolgt sei. Insoweit führe die 
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Versäumung der Anzeigefrist aufgrund der vom Bundesfinanzhof (BFH) in seinen Beschlüssen vom 
20. Januar 2005 II B 52/04 (BFHE 208, 456, BStBl II 2005, 492) und vom 17. März 2006 II B 157/05 (BFH/NV 
2006, 1341) entwickelten Rechtsgrundsätze aus Vertrauensschutzgründen zur Nichtanwendung des § 16 
Abs. 5 GrEStG. Des Weiteren führe die Bemessung der Grunderwerbsteuer nach dem Wert der 
Gegenleistung (§ 8 Abs. 1 GrEStG) bzw. nach den Grundbesitzwerten (§ 8 Abs. 2 GrEStG) zu einer 
verfassungswidrigen Belastungsungleichheit.


8 Die Klägerin beantragt, die Vorentscheidung, die Einspruchsentscheidung vom 11. Oktober 2006 und den 
Grunderwerbsteuerbescheid vom 8. Mai 2006 aufzuheben.


9 Das FA beantragt, die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


10 Der BFH hat durch Beschluss vom 2. März 2011 II R 64/08 (BFH/NV 2011, 1009) das Verfahren ausgesetzt 
und die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) darüber eingeholt, ob § 11 GrEStG in der im 
Jahre 2002 geltenden Fassung mit Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) insofern unvereinbar ist, als er die 
Beteiligten an Erwerbsvorgängen i.S. des § 8 Abs. 2 GrEStG, für die die (Ersatz-)
Steuerbemessungsgrundlage nach § 138 Abs. 3 BewG in der im Jahre 2002 geltenden Fassung zu ermitteln 
ist, mit einheitlichen Steuersätzen belastet.


11 Das BVerfG hat durch Beschluss vom 23. Juni 2015  1 BvL 13/11 und 14/11 (BStBl II 2015, 871) über die 
Vorlage dahingehend entschieden, dass § 8 Abs. 2 GrEStG i.d.F. des Jahressteuergesetzes 1997 vom 
20. Dezember 1996 (BGBl I 1996, 2049) sowie in allen seitherigen Fassungen mit Art. 3 Abs. 1 GG 
unvereinbar ist. Das bisherige Recht ist bis zum 31. Dezember 2008 weiter anwendbar. Der Gesetzgeber ist 
verpflichtet, spätestens bis zum 30. Juni 2016 rückwirkend zum 1. Januar 2009 eine Neuregelung zu treffen.


Entscheidungsgründe


12 II. Die Revision ist unbegründet und war daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung 
--FGO--).


13 1. Der Erwerbsvorgang unterliegt nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 GrEStG der Grunderwerbsteuer.


14 a) Gehört zum Vermögen einer Gesellschaft ein inländisches Grundstück, so unterliegt gemäß § 1 Abs. 3 
Nr. 3 GrEStG ein Rechtsgeschäft, das den Anspruch auf Übertragung unmittelbar oder mittelbar von 
mindestens 95 % der Anteile der Gesellschaft begründet, der Grunderwerbsteuer. Das Gesetz fingiert dabei 
--zivilrechtlich nicht vorhandene-- grundstücksbezogene Erwerbsvorgänge und trägt damit dem Umstand 
Rechnung, dass demjenigen, der mindestens 95 % der Anteile an einer grundbesitzenden Gesellschaft 
erwirbt, eine dem zivilrechtlichen Eigentum an einem Grundstück vergleichbare Rechtszuständigkeit an dem 
Gesellschaftsgrundstück zuwächst. Es geht dabei nicht um die Besteuerung gesellschaftsrechtlicher 
Vorgänge (BFH-Urteil vom 19. Dezember 2007 II R 65/06, BFHE 220, 542, BStBl II 2008, 489).


15 b) Der Kaufvertrag vom 18. Dezember 2002 unterliegt demgemäß der Grunderwerbsteuer nach § 1 Abs. 3 
Nr. 3 GrEStG, da der Klägerin aufgrund des Vertrags ein Anspruch auf Übertragung des einzigen 
Geschäftsanteils an der grundbesitzenden GmbH 2 zustand. Unerheblich ist, dass die AG beim Abschluss 
des Kaufvertrags Alleingesellschafterin der Klägerin war. Die zivilrechtliche Selbständigkeit der an dem 
Erwerbsvorgang beteiligten Kapitalgesellschaften wurde dadurch nicht berührt. Rechtsvorgänge i.S. von § 1 
GrEStG zwischen selbständigen Personen sind notwendigerweise mit einem Rechtsträgerwechsel verbunden 
und erfüllen damit die Voraussetzungen der Steuerbarkeit nach dieser Vorschrift. Dies gilt auch für die 
Übertragung aller Anteile an einer Gesellschaft mit Grundbesitz. Die Besteuerung nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 
GrEStG ist daher nicht ausgeschlossen, wenn der alle Anteile an einer Gesellschaft Übertragende zugleich 
Alleingesellschafter der die Anteile erwerbenden Gesellschaft ist (BFH-Urteile vom 31. März 2004 II R 54/01, 
BFHE 205, 314, BStBl II 2004, 658; vom 1. Dezember 2004 II R 10/02, BFH/NV 2005, 1365, und vom 
29. Februar 2012 II R 57/09, BFHE 237, 244, BStBl II 2012, 917).


16 2. Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer ist gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 GrEStG in den Fällen des 
§ 1 Abs. 3 GrEStG der Wert i.S. des § 138 Abs. 2 oder 3 BewG. Diese Vorschriften sind nach dem Beschluss 
des BVerfG in BStBl II 2015, 871 auf Besteuerungssachverhalte, für die die Grunderwerbsteuer --wie im 
Streitfall-- bis zum 31. Dezember 2008 entstanden ist, weiter anwendbar. Rechtliche Bedenken gegen die 
Höhe der festgesetzten Grunderwerbsteuer bestehen nicht und werden auch von der Klägerin nicht geltend 
gemacht.


17 3. Die Steuerfestsetzung hatte nicht deshalb zu unterbleiben, weil die Klägerin und die AG den Kaufvertrag 
vom 18. Dezember 2002 wieder aufgehoben und die Rückübertragung des Geschäftsanteils an der GmbH 2 
vorgenommen haben. Aufgrund der vollständigen Aufhebung und Rückabwicklung des ursprünglichen 
Erwerbsvorgangs sind zwar die Voraussetzungen des § 16 Abs. 2 Nr. 1 GrEStG erfüllt. Dies steht aber 
gemäß § 16 Abs. 5 GrEStG der Steuerfestsetzung nicht entgegen, weil es an einer ordnungsgemäßen 
Anzeige des Erwerbsvorgangs fehlt.
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18 a) Erwirbt der Veräußerer das Eigentum an dem veräußerten Grundstück zurück, so wird nach § 16 Abs. 2 
Nr. 1 GrEStG auf Antrag sowohl für den Rückerwerb als auch für den vorausgegangenen Erwerbsvorgang die 
Steuer nicht festgesetzt oder die Steuerfestsetzung aufgehoben, wenn der Rückerwerb innerhalb von zwei 
Jahren seit der Entstehung der Steuer für den vorausgegangenen Erwerbsvorgang stattfindet. Diese 
Vorschrift betrifft über ihren Wortlaut hinaus nicht nur den Rückerwerb des Eigentums an einem veräußerten 
Grundstück, sondern auch Erwerbsvorgänge nach § 1 Abs. 3 GrEStG. Dies folgt aus § 16 Abs. 5 GrEStG, 
wonach § 16 Abs. 1 bis 4 GrEStG nicht gilt, wenn einer der in § 1 Abs. 2, 2a und 3 GrEStG bezeichneten 
Erwerbsvorgänge rückgängig gemacht wird, der nicht ordnungsgemäß angezeigt worden war. Diese 
Regelung setzt die grundsätzliche Anwendbarkeit der Begünstigungsvorschrift des § 16 GrEStG auch auf § 1 
Abs. 3 GrEStG voraus (BFH-Urteile vom 11. Juni 2013 II R 52/12, BFHE 241, 419, BStBl II 2013, 752; vom 
20. Januar 2015 II R 8/13, BFHE 248, 252, BStBl II 2015, 553).


19 b) Der Anwendung des § 16 Abs. 2 Nr. 1 GrEStG steht aber § 16 Abs. 5 GrEStG entgegen, da weder der 
Notar noch die Klägerin oder die AG den Erwerbsvorgang vom 18. Dezember 2002 ordnungsgemäß 
angezeigt haben.


20 aa) Nach § 16 Abs. 5 GrEStG gelten die Vorschriften der Abs. 1 bis 4 des § 16 GrEStG nicht, wenn einer der 
in § 1 Abs. 2, 2a und 3 GrEStG bezeichneten Erwerbsvorgänge rückgängig gemacht wird, der nicht 
ordnungsgemäß angezeigt war (§§ 18, 19 GrEStG). § 16 Abs. 5 GrEStG dient der Sicherung der 
Anzeigepflichten aus §§ 18 und 19 GrEStG und wirkt dem Anreiz entgegen, durch Nichtanzeige einer 
Besteuerung der in dieser Vorschrift genannten Erwerbsvorgänge zu entgehen (BFH-Beschluss in BFHE 208, 
456, BStBl II 2005, 492, und BFH-Urteil vom 3. März 2015 II R 30/13, BFHE 249, 212, BStBl II 2015, 777). 
Insbesondere soll die Vorschrift den Beteiligten die Möglichkeit nehmen, einen dieser Erwerbsvorgänge ohne 
weitere steuerliche Folgen wieder aufheben zu können, sobald den Finanzbehörden ein solches Geschäft 
bekannt wird (BFH-Beschluss vom 11. März 2011 II B 152/10, BFH/NV 2011, 1008; BFH-Urteil in BFHE 249, 
212, BStBl II 2015, 777). Soweit eine Anzeigepflicht sowohl nach § 18 GrEStG als auch nach § 19 GrEStG 
besteht, ist den Zwecken des § 16 Abs. 5 GrEStG schon dann genügt, wenn nur einer der 
Anzeigeverpflichteten seiner Anzeigepflicht ordnungsgemäß nachkommt (BFH-Urteile vom 18. April 2012 
II R 51/11, BFHE 236, 569, BStBl II 2013, 830, und in BFHE 249, 212, BStBl II 2015, 777).


21 bb) Unter Berücksichtigung dieses Normzwecks ist eine Anzeige i.S. des § 16 Abs. 5 GrEStG 
ordnungsgemäß, wenn der Vorgang innerhalb der in § 18 Abs. 3 und § 19 Abs. 3 GrEStG vorgesehenen 
Anzeigefristen dem Finanzamt in einer Weise bekannt wird, dass es die Verwirklichung eines Tatbestands 
nach § 1 Abs. 2, 2a und 3 GrEStG prüfen kann. Dazu muss die Anzeige die einwandfreie Identifizierung von 
Veräußerer, Erwerber und Urkundsperson (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 6 GrEStG) sowie der grundbesitzenden 
Gesellschaft (§ 20 Abs. 2 GrEStG) ermöglichen; ferner müssen der Anzeige in der Regel die in § 18 Abs. 1 
Satz 2 bzw. § 19 Abs. 4 Satz 2 GrEStG genannten Abschriften beigefügt werden (BFH-Beschluss in BFHE 
208, 456, BStBl II 2005, 492; BFH-Urteil in BFHE 249, 212, BStBl II 2015, 777 Rz 24). Die innerhalb der 
Anzeigefrist zu erstattende Anzeige muss danach nicht in jeder Hinsicht den Anforderungen der §§ 18 und 19 
i.V.m. § 20 GrEStG genügen. Vielmehr können in der Anzeige noch fehlende Angaben innerhalb einer vom 
Finanzamt zu setzenden angemessenen Frist nachgereicht werden. Dazu bedarf es eines innerhalb der 
Anzeigefrist zu stellenden Fristverlängerungsantrags.


22 cc) Die Anzeigepflicht der Beteiligten ist nicht davon abhängig, ob und inwieweit sie die durch einen 
Rechtsvorgang ausgelöste Grunderwerbsteuerpflicht erkannt haben bzw. wussten, dass insoweit eine 
Anzeigepflicht bestand (BFH-Urteil vom 12. Juni 1996 II R 3/93, BFHE 180, 474, BStBl II 1996, 485; BFH-
Beschluss in BFHE 208, 456, BStBl II 2005, 492).


23 dd) Nach Ablauf der Anzeigefrist kommt eine rückwirkende Fristverlängerung (§ 109 Abs. 1 Satz 2 der 
Abgabenordnung --AO--) zur erstmaligen Erstattung der Anzeige nicht in Betracht.


24 ee) Die Klägerin hat danach ihre Anzeigepflichten nicht ordnungsgemäß erfüllt, so dass die Anwendung des 
§ 16 Abs. 2 Nr. 1 GrEStG im Streitfall ausgeschlossen ist. Die Klägerin hat den Erwerbsvorgang aufgrund des 
Vertrags vom 18. Dezember 2002 der Grunderwerbsteuerstelle des FA entgegen ihrer Pflicht aus § 19 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 6 oder 7 i.V.m. § 13 Nr. 1 GrEStG nicht angezeigt. Die Anzeige der Klägerin wurde auch nicht 
durch eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Anzeige des Notars (§ 18 Abs. 2 Satz 2 GrEStG) 
ersetzt.


25 Für die Anwendung des § 16 Abs. 5 GrEStG ist es unerheblich, dass die Klägerin die Steuerpflicht des 
Erwerbsvorgangs und die Anzeigepflicht --wie von ihr vorgetragen-- nicht gekannt hat. Eine Wiedereinsetzung 
in den vorigen Stand (§ 110 AO) wegen der Fristversäumnis schiede auch dann aus, wenn bei Versäumung 
der Frist zur Anzeige nach § 19 Abs. 3 GrEStG überhaupt eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in 
Betracht käme (vgl. dazu BFH-Beschluss in BFHE 208, 456, BStBl II 2005, 492). Der Klägerin wäre nämlich 
anzulasten, sich keine Kenntnis über die Steuer- und Anzeigepflicht verschafft zu haben (vgl. BFH-Beschluss 
in BFHE 208, 456, BStBl II 2005, 492).


26 (1) Im Streitfall kann auch nicht ausnahmsweise aus Vertrauensschutzgründen von der Anwendung des § 16 
Abs. 5 GrEStG abgesehen werden. Zwar hat es der Senat in dem Fall des BFH-Beschlusses in BFHE 208, 
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456, BStBl II 2005, 492, in dem von dem Anteilserwerb eine Vielzahl von Grundstücken in zwei 
Bundesländern betroffen war, im einstweiligen Rechtsschutzverfahren bei summarischer Prüfung für rechtlich 
möglich gehalten, § 16 Abs. 5 GrEStG auf vor der Veröffentlichung dieses Beschlusses verwirklichte 
Erwerbsvorgänge nicht anzuwenden. Vorliegend ist eine solche Fallgestaltung jedoch nicht gegeben, weil von 
dem Erwerbsvorgang lediglich zwei in demselben Finanzamtsbezirk gelegene Grundstücke betroffen waren 
und es der Klägerin ohne weiteres möglich gewesen wäre, eine den gesetzlichen Anforderungen 
entsprechende Anzeige fristgerecht zu erstatten.


27 (2) Eine Nichtanwendung des § 16 Abs. 5 GrEStG aus Vertrauensschutzgründen rechtfertigt sich auch nicht 
aus dem Vorbringen der Klägerin, sie habe --entsprechend der im BFH-Beschluss in BFH/NV 2006, 1341 
getroffenen Aussage-- die Anzeige jedenfalls bis zum Ergehen des angefochtenen 
Grunderwerbsteuerbescheids und vor dem Abschluss des Aufhebungsvertrags nachgeholt. Angesichts des 
klaren Wortlauts des § 16 Abs. 5 GrEStG rechtfertigt eine solche Anzeige für sich allein noch nicht die 
Gewährung von Vertrauensschutz. Eine Ausdehnung des im BFH-Beschluss in BFHE 208, 456, BStBl II 
2005, 492 gewährten und auf die Besonderheiten der dort zugrunde liegenden Sachverhaltsgestaltung 
abgestellten Vertrauensschutzes auf sämtliche Fälle, in denen die Nichtanzeige eines Erwerbsvorgangs i.S. 
des § 1 Abs. 3 GrEStG allein auf Unkenntnis eines Beteiligten über die Anzeigepflicht beruht und der 
ordnungsgemäßen Anzeigeerstattung keine sonstigen tatsächlichen Hindernisse entgegenstanden, 
überschreitet die aus Art. 20 Abs. 3 GG herzuleitenden Grenzen der richterlichen Auslegungsbefugnis für 
§ 16 Abs. 5 GrEStG. Solches ist der Fall, wenn die Rechtsprechung sich an die Stelle des Gesetzgebers 
setzt, indem die Auslegung zu einem Ergebnis führt, das in Widerspruch steht zu dem auslegungsfähigen und 
auslegungsbedürftigen Wortlaut der gesetzlichen Vorschrift, ihrer Systematik und ihrem erkennbaren Sinn 
(vgl. BVerfG-Beschlüsse vom 27. Dezember 1991  2 BvR 72/90, BStBl II 1992, 212, und vom 22. Dezember 
1992  1 BvR 1333/89, Deutsches Steuerrecht 1993, 603).


28 c) Ein Anspruch auf Nichtfestsetzung der Steuer kann auch nicht aus dem Gespräch vom 5. März 2003 
zwischen dem damaligen Geschäftsführer der Klägerin und dem Sachbearbeiter bei der 
Grunderwerbsteuerstelle des FA hergeleitet werden.


29 Es war zwar bereits vor der Einführung des § 89 Abs. 2 AO durch Art. 18 Nr. 1 Buchst. b des 
Föderalismusreform-Begleitgesetzes vom 5. September 2006 (BGBl I 2006, 2098) anerkannt, dass die 
Finanzbehörden neben der gesetzlich geregelten Auskunft im Anschluss an eine Außenprüfung (§§ 204 bis 
207 AO) auch in anderen Fällen Auskünfte mit bindender Wirkung (Zusagen) erteilen konnten. 
Bindungswirkung entfalteten solche Zusicherungen aber nur, wenn sie der für die spätere Entscheidung im 
Verwaltungsverfahren zuständige Beamte oder der Vorsteher der Finanzbehörde abgegeben hatte. Dabei 
war als zuständiger Beamter nicht der Sachbearbeiter, sondern der abschließend Zeichnungsberechtigte, 
also in der Regel der Sachgebietsleiter, anzusehen (BFH-Urteile vom 13. Dezember 1989 X R 208/87, BFHE 
159, 114, BStBl II 1990, 274, und vom 26. November 1997 III R 109/93, BFH/NV 1998, 808; BFH-Beschlüsse 
vom 9. Dezember 2004 VII B 129/04, BFH/NV 2005, 663, und vom 19. Januar 2007 IV B 51/05, BFH/NV 
2007, 1089).


30 Da der Sachbearbeiter, mit dem der damalige Geschäftsführer der Klägerin gesprochen hat, nach den 
Feststellungen des FG (§ 118 Abs. 2 FGO) nicht zeichnungsberechtigt war, konnten etwaige von ihm 
gegebene Auskünfte keine Bindungswirkung entfalten, und zwar auch dann nicht, wenn der Geschäftsführer 
den Sachbearbeiter für den zuständigen Auskunftsbeamten halten konnte (BFH-Urteil in BFHE 159, 114, 
BStBl II 1990, 274; BFH-Beschluss in BFH/NV 2007, 1089).


31 d) Der Steueranspruch ist weder verjährt noch verwirkt.


32 Die nach § 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO vier Jahre betragende Festsetzungsfrist begann gemäß § 170 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 AO mit Ablauf des Jahres 2003, in dem die Klägerin die Anzeige erstattete, und war somit bei 
Erlass des Bescheids vom 8. Mai 2006 noch nicht abgelaufen.


33 Es lag auch kein Verhalten des FA vor, das bei objektiver Auslegung den eindeutigen Schluss zuließ, es 
werde die Grunderwerbsteuer nicht festsetzen. Dem Vorbringen der Klägerin lässt sich zudem nicht 
entnehmen, dass sie sich im Vertrauen auf die Nichtfestsetzung der Grunderwerbsteuer entsprechend 
eingerichtet --nicht nur gedanklich eingestellt-- habe, so dass ihr wegen der von ihr getroffenen oder 
unterlassenen Maßnahmen oder Vorkehrungen die Zahlung der festgesetzten Grunderwerbsteuer nicht mehr 
zugemutet werden könnte.


34 4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.
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